
  
  

Feuerwehr-Freizeitanlagenverein 

Großen-Buseck mbH 

FW-Freizeitanlagenverein, Jürgen Henß, Bismarckstraße 5, 35418 Buseck 

Häufig gestellte Fragen. 

Auf der Anlage ist vorhanden: 

1 

3 

2 

2 

8 

3 Wechselstromsteckdosen an verschiedene Stellen 

Drehstromsteckdosen 16 A 

Drehstromsteckdosen 32 A 

0 Bierzeltgarnituren je 4,00 € zu verleihen 

halbe Bierzeltgarnituren, im Vermietungsendgeld enthalten, (St. Florians Hütte) 

ein Spülbecken im Thekenbereich zum Gläser spülen, (Steins Hütte) 

ein Stellplatz für Kühlwagen, waagerecht ausgerichtet, nähe Thekenbereich 

ein fest eingebauter Grill, ca. 70 x 90 cm, (St. Florians Hütte) 

die „St. Florians Hütte“ kleine Hütte ist abschließbar. 

Auf der Anlage NICHT vorhanden: 

Kühlraum, Kühlschrank 

Durchlaufkühler für Bier 

Gläser, Besteck, Geschirr und Handtücher 

Stehtische, Stühle, Sonnenschirme 

Reinigungssachen, Besen, Putzlappen, Reinigungstücher, Sanitärreiniger zum Reinigen der Toiletten und der 

gesamten Anlage 

Toilettenpapier 

Verlängerungsleitungen aller Art 

Reines Trinkwasser, nur Trinkwasser in Kunststoffbehälter gelagert! 

Reinigungspersonal, bitte selbst für die Reinigung der gesamten Anlage sorgen! 

Grillen nur in der Florians Hütte erlaubt, nicht im Freien erlaubt!!! (Brandschutz) 

Achtung: Die „Steins Hütte“ große Hütte, dient als Wetterschutzhütte und ist deshalb nicht 

abschließbar! 

Karte von Google Maps 



  
  

Fw-Freizeitanlagenverein Großen-Buseck 

Benutzerordnung, als Bestandteil des Mietvertrages und zum Verbleib beim Mieter. 

Die „Vereinseigene Freizeitanlage" befindet sich in der Gemeinde Buseck, Gemarkung: Großen-Buseck, im „Weidental" 
Flur -Nr. 4/21 (Außenbereich 31). - 

Mit der Unterschrift zum Mietvertrag werden die nachfolgenden Bedingungen anerkannt: 

1 .) Die Benutzung des Freizeitanlagengeländes bedarf einer vorherigen Genehmigung der „FW- 
Freizeitanlagenverwaltung" und eines schriftlichen Mietvertragsabschlusses. 
Die Benutzungserlaubnis für die „FW- Freizeitanlage Weidental" bezieht sich nur auf die jeweils vertraglich vereinbarten 
Mietgegenstände (Stein's Hütte oder St. Florian's Grillhütte bzw. auf die Gesamtanlage) jeweils inkl. der 
Toilettenanlagen. 
- An Minderjährige kann keine Vermietung erfolgen.- 

2 .) Alle Benutzer haben auf gründliche Sauberkeit und sachgemäße Behandlung aller Baulichkeiten und der gesamten 
Außenanlagen zu achten. Evtl. festgestellte Unregelmäßigkeiten sind sofort der Freizeitanlagenverwaltung -zur eigenen 
Entlastung - anzuzeigen. 

3 .) Der jeweils verantwortliche Mieter (i.d.R. der Unterzeichner) haftet für alle aus seiner Anlagenbenutzung 
entstandenen Schäden an den Mietgegenständen (Anlagenteile u. Geräte). Die Haftung beginnt mit der 
Schlüsselübergabe und endet erst wieder nach der Abnahme durch die FW- Freizeitanlagenverwaltung. 

4 .) Die Benutzung der Freizeitanlage erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Für Minderjährige haften deren 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Die Anlagenverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass die gesamte Anlage nicht 
haftpflichtversichert ist. Hierzu bieten Versicherungsgesellschaften auf Wunsch Veranstaltungsversicherungen an. 

5 .) Zum Grillen darf nur die hierfür vorgesehene Feuerstelle (Grilleinrichtung) in der St. Florian's Hütte benutzt werden. 

Im gesamten Außenbereich darf keine offene Feuerstelle betrieben werden -Waldbrandgefahr-. 

6 .) Auf dem gesamten Freizeitgelände sowie der genutzten Einrichtung (Hütten, Toiletten, Geräte u. Außenanlagen) 
darf keinerlei Abfall hinterlassen werden. Nach Ablauf der Mietzeit (in der Regel spätestens bis 11:00 Uhr des 
nachfolgenden Tages) in einem nicht zu beanstandenden, gereinigten Zustand an die Anlagenverwaltung (bei dem 
gegenseitigen Abnahme-Übergabetermins) zu übergeben. 
- Putzgerätschaften werden in der Grundausstattung vorgehalten - 

7 .) Bei der Reinigung der Grilleinrichtung in der St. Florian's Hütte ist darauf zu achten, dass keine noch vorhandene 
heiße Asche von dem Feuerrost entfernt wird. — Brandgefahr! - Der Feuerstellenrost ist jedoch von Asche und 
Sonstigem zu reinigen, wobei die Asche nur durch den Rost nach unten zu kehren ist. Evtl. noch vorhandene Glutreste 
sind auf der Mitte des Feuerrostes zu belassen -! Werden einige der zuvor benannten Auflagen vom Mieter nicht erfüllt, 
so ist der Vermieter befugt, die beanstandeten Mängel auf Kosten des Mieters in Ordnung bringen zu lassen. 

8 .) Bei der Anlagenbenutzung sind, zwecks Müllvermeidung, Einweg-Geschirrteile aus Kunststoffe zu vermeiden. 

9 .) Jegliche über das übliche Maß hinausgehende Lärmentwicklung ist zu verhindern. Dies betrifft elektronische Anlagen 
bei geöffneten Fenster u. Türen zu. Ab 22:00 Uhr sind Belästigungen der Nachbarschaft durch den Betrieb von 
Lautsprechern etc. zu vermeiden.  Es sind keine Techno-, Heavy-Metal-, GOA-Partys erlaubt!  Bei einer evtl. 
Nichtbefolgung wird eine solche nicht genehmigte Veranstaltung polizeilich und kostenpflichtig abgebrochen. 
(Vertragsbruch!) 

1 0.) Der Vertragsnehmer (Mieter) hat Personen, die einem reibungslosen und ungestörten Ablauf seiner eigenen 
Veranstaltung entgegenwirken, zum Verlassen des Freizeitanlagengeländes zu bewirken. 

1 1.) Das Zelten und Übernachten auf dem Freizeitgelände - außer zu der Anlagenbewachung zur Mietzeit - ist 
grundsätzlich, ohne Genehmigung, nicht erlaubt. 

1 2.) Für alle Veranstaltungen mit einem öffentlichen Verkauf ist zuvor eine entsprechende Genehmigung beim 

Ordnungsamt der Gemeinde Buseck einzuholen. 



  
  

1 3.) Das Befahren der Ernst-Ludwig-Straße (Ortslage Gr.-Buseck) ist nach 22:00 Uhr zwecks der Verhinderung von 
Anwohnerbelästigungen, entsprechend der öffentlichen Verkehrsbeschilderung untersagt. Der Weg zu der 
Freizeitanlage ist jedoch jederzeit parallel zur OU-Großen-Buseck (ab dem Betonwerk. im Alten-Busecker Weg, der 
Beschilderung zum Steinbruch folgend) durchgehend gewährleistet. 
- Evtl. eigene zusätzliche Wegweisungen müssen zum Zeitpunkt der Anlagenabnahmen entfernt sein. - 

1 4.) Fahrzeuge dürfen innerhalb des Freizeitgeländes - nur bei trockenem Wetter - und nur auf der hierfür 
vorgesehenen Abstellfläche, oberhalb der großen Hütte (Steines Hütte) und auch nur innerhalb der 
Grundstücksbegrenzungen, geordnet geparkt werden. Die angrenzende Grünlandfläche darf ohne ausdrückliche 
vertragliche Genehmigung des Bewirtschafters (J. Scheld) nicht betreten und nicht befahren werden. 
Es ist darauf zu achten, dass die Zugangswege jederzeit für Notfallfahrzeuge und für die Landwirtschaft, sowie für die 
Jagdpächter passierbar sind. 

1 5.) Den eventuell notwendigen Anordnungen des jeweiligen Vertreters der Freizeitanlagenverwaltung (soweit sie die 
Gewährleistung zur Anlagensicherheit und Ordnung betrifft), ist unverzüglich nachzukommen. Den Anlagenbetreuern 
ist jederzeit freien Zutritt zu allen Bereichen des Freizeitanlagengeländes, zu gewähren. 

1 6.) Bei Schäden an der Schließanlage oder den Verlust der Anlagenschlüssel (Rückgabeverpflichtung spätestens zum 
Abnahmetermin um 11:00 Uhr des folgenden Tages bzw. sonstige Vereinbarung) sind alle Folgekosten zur 
Schadensbehebung von dem verantwortlichen Mieter zu tragen. 

1 7.) Mit dem Mietvertragsabschluss wird ein Betrag von 100,00 € pro Miettag sowie 150,00 bzw. 75,00 € (nicht für 
Vermietung mit Verkauf) für den 2. und jeden weiteren Tag Kaution bis spätestens 14 Tage nach Ihrer verbindlichen 
Unterschrift zur Terminabsicherung fällig, wobei der volle Betrag nachweislich bei der Freizeitanlagenverwaltung 
verbucht sein muss. 

1 8.) Bei kurzfristigen Mietvertragsstornierungen, ist ein Entschädigungsbetrag von 50% des Mietbetrages zu entrichten, 

soweit es der Anlagenverwaltung nicht gelingt, einen Ersatzmieter zu finden. 

1 9.) Bei Zuwiderhandlungen gegen diese „Benutzerordnung" kann ein zukünftiger Ausschluss von der 

Freizeitanlagenbenutzung sowie ein Einbehalt der Kautionshinterlegung - ganz oder anteilig -, erfolgen. Mietsätze für 
die Freizeitanlageneinrichtungen und Mietgegenstände: 

Preise zum Jan. 2014 

Nur für die St. Florian's Grillhütte: 
(grundsätzlich nicht an Wochenenden in der Hauptsaison), 

für die Steins-Hütte bzw. Gesamtanlage : - ohne öffentlichen Verkauf - 

50,00 Euro/Tag 
- 

100,00 Euro/Tag 
125,00 Euro/Tag 

4,00 Euro/Tag 
für die Gesamtanlage: - mit öffentlichem Verkauf - 
für eine Festzelt- Sitzgarnitur (je 1 Tisch + 2 Bänke) 
(es stehen derzeit max. 20 Stück Sitzgarnituren zur Verfügung) 
Stromabgabepreis : inkl. Gesamtinstallationen für 1 KWh: 
(Zählermessung) Abgabepreis ab Jan. 2013: 

1,00 Euro/KWh 

Für betriebsfremde Sitzgarnituren - ohne vorherige Erlaubnis -wird eine Abgabe von 1,00 Euro /Garnitur fällig. 

Geräteschäden, durch fahrlässige Behandlung, gehen voll zu Lasten des Benutzers. 
Sämtliche ausgegebene Mietgegenstände sind entsprechend dieser Benutzerordnung pfleglich zu behandeln. 

Jede widerrechtliche Benutzung der Freizeitanlage - außer zur Schutzgewährung bei witterungsbedingten Einflüssen 
(Schutzhüttenfunktion)- ist nicht erlaubt und strafrechtlich verfolgbar. 
Wir erhoffen von Ihnen eine solide und beanstandungslose Vertragserfüllung. Auf eine gute Zusammenarbeit. 

Ihre Freizeitanlagenverwaltung 



  
  

Begleitschreiben für Mietverträge der Stein`s-Hütte & Florian`s-Hütte 

Um die Hüttenverwaltung zu entlasten werden KEINE Bargeldzahlungen mehr zugelassen. Es 

wird über das angegebene Konto bei der 

Sparkasse Gießen 

IBAN : DE80513500250246001941 

BIC : SKGIDE5FXXX 

abgerechnet. 

Zurück senden , faxen  oder als PDF per Mail des unterschriebenen Mietvertrages 

„ Mietvertrag für die Hüttenverwaltung“, sowie Bezahlung des im Vertrag genannten 

Betrages, innerhalb von14 Tagen nach unserem Versanddatum! 

Terminabsagen werden bis 30 Tage zur Vermietung ohne Gebühren entgegengenommen. 

Terminabsagen 29 -15 Tage bis zur Vermietung müssen mit 25% der Mietgebühr berechnet 

werden und Terminabsagen 14 Tage bis zur Vermietung müssen mit 50% der Mietgebühr 

berechnet werden. 

Es wird nach Abnahme der Anlage durch die Hüttenverwaltung eine Abschlussrechnung und 

Abnahmeprotokoll erstellt, in dem die gebrauchten Garnituren, Stromverbrauch und evtl. 

Kautionzurückhaltungen nieder geschrieben werden. Hier ist der Mieter verpflichtet diese zu 

unterschreiben. 

Es wird auf konsequente Termineinhaltung bei der Bezahlung der Anzahlung, Mietantritt und 

Mietende geachtet. 

Wichtige Telefonnummern: 

Anlagenverwaltung/Buchhaltung 

Terminvergabe 
> Norbert Wagner 
nur über die Homepage unter Terminanfrage/Kalender! 

                                                                      https://fw-freizeitanlage.jimdofree.com/ 
 

 

https://fw-freizeitanlage.jimdofree.com/


  
 

Feuerwehr-Freizeitanlagenverein 

Großen-Buseck mbH 

Stein´s Hütte St. Florian´s Hütte 

Anfahrbeschreibung zur Freizeitanlage. 

Bitte unbedingt den ROT eingezeichneten Weg zur Freizeitanlage benutzen. 

Der Weg über die Ernst-Ludwig-Straße darf nach 22.00 Uhr (Verkehrsschild beachten) nicht mehr befahren 

werden. 

Anfahrt von Gießener Ring A 480 oder A 485 > Alten Buseck > Richtung Großen-Buseck. Anfahrt von 

Autobahn A 5, Reiskirchen > B 49, Beuern über die Umgehungsstraße Großen-Buseck. Vor dem Kreisel 

„ Alten-Busecker-Weg“ gegenüber dem Feuerwehrhaus auf einen für den öffentlichen Verkehr zugelassenen 

asphaltierten Weg fahren. An dem Wiegehäuschen links in den Waldweg einbiegen. Bei einigen Maps ist sie 

als „Steinshüttenstraße“ eingetragen. 

Koordinaten der Steinshütte: N=50.61700; E=8.78500 

Bitte teilen Sie Ihren Gästen diese Informationen mit! 

Unten abgebildet die Anfahrtskizze. 

Vielen Dank, Ihre Anlagenverwaltung. 


